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Usterstr. 16, 
Postfach 314, 8600 Dübendorf 1 
Tel. 044 801 69 84, Fax 044 801 69 73 
e-mail: margrit.brunner@duebendorf.ch 
www.schule-duebendorf.ch 
 

Primarschule Dübendorf 
Schulergänzende Angebote 
 

 

Merkblatt Krippe - Hort - Mittagstisch 
 
1. Aufnahme  
Für die Aufnahme in Krippe, Hort oder Mittagstisch der Primarschule Dübendorf ist die Wohnsitznah-
me in Dübendorf obligatorisch.  
In der Krippe werden Kinder im Alter ab 2 Monaten bis zum Kindergarteneintritt aufgenommen, in den 
Horten Kinder ab dem Kindergartenalter. 
Am Mittagstisch werden Kinder ab Kindergarteneintritt aufgenommen, sofern ihre Mittagspause nicht 
länger als von 11.00- 13.40 Uhr dauert. 
 
Über die Aufnahme der Kinder bestimmt die Dienstleitung Schulergänzende Angebote. Sie entschei-
det  dabei in erster Linie im Interesse des Kindes. Grundsätzlich erhalten den Vorzug: 

• Kinder von allein erziehenden Müttern/Vätern, 
• Kinder, deren Eltern begründeterweise auf einen Doppelverdienst angewiesen sind. 

 
2. Tarife 
Krippe und Hort: Die Dienstleitung Schulergänzende Angebote überprüft jährlich die von den Eltern 
gemeldeten Einkommensverhältnisse und bestimmt anhand der Tabelle den Elternbeitrag. Verändert 
sich das Einkommen im Laufe des Jahres (nach oben oder nach unten), sind die Eltern verpflichtet 
dies zu melden, damit neu gerechnet werden kann. 
 
Mittagstisch: Der Elternbeitrag beträgt Fr. 15.-- pro Tag und Kind. Der Beitrag wird geschuldet, egal ob 
das Kind den Mittagstisch besucht oder nicht. 
 
3. Besuch 
Die Kinder haben die Krippe, den Hort und den Mittagstisch regelmässig zu besuchen.  
 
Der Besuch der Krippe oder des Hortes an einzelnen Wochentagen (mindestens 2 Tage pro Woche) 
ist möglich, sofern dies die Belegung zulässt. Die Tage müssen bei der Anmeldung festgelegt werden.  
 
Der Besuch des Mittagstisches an einzelnen Tagen ist möglich, sofern dies die Belegung zulässt. Die 
Tage müssen bei der Anmeldung festgelegt werden. 
 
Kranke Kinder dürfen die Krippe, den Hort oder den Mittagstisch nicht besuchen. Erkrankt ein Kind 
wird den Eltern sofort Mitteilung gemacht, damit es abgeholt werden kann. 
 
Kinder, die mehrmals unentschuldigt wegbleiben oder deren soziales Verhalten untragbar ist, können 
nach Kontaktnahme mit den Eltern vorübergehend oder dauernd vom Krippen- Hort- oder Mittags-
tischbesuch ausgeschlossen werden. 
 
Die Eltern sind verpflichtet, die Rechnungen nach Erhalt sofort zu kontrollieren und innert 30 Tagen zu 
begleichen. Werden die Zahlungstermine nicht eingehalten, kann dies den Verlust des Betreuungs-
platzes nach sich ziehen. 
 
4. Weitere Regeln 
Süssigkeiten( auch Kaugummi) dürfen den Kindern nicht mitgegeben werden. Für von zu Hause mit-
gebrachte Spielsachen, Geld und Wertsachen wird keine Verantwortung/Haftung übernommen. 
 
Krippe: Die Säuglinge tragen den ganzen Tag Papierwindeln. Die Eltern bringen Windeln sowie 
2 vollständige Garnituren Wechselwäsche, Schoppenflaschen und Nuggis für ihr Kind mit.  
 
Das Betreuungspersonal überwacht die Hausaufgaben der Schulkinder. Nachhilfeunterricht wird nicht 
erteilt. 
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5. Abmeldungen für einzelne Tage in Hort und Krippe 
Diese sind jeweils durch die Eltern vor 09.00 Uhr mit zu teilen. Bei rechtzeitiger Abmeldung ist eine 
Reservationsgebühr von Fr. 5.-- pro Tag zu entrichten. Ohne Mitteilung wird für den betreffenden 
Tag der volle Elternbeitrag verrechnet.  

• 044 821 26 47 Hort Högler  
• 044 821 14 80 Hort Zwinggarten  
• 044 820 11 61 Hort Zentrum 
• 044 821 10 40 Krippe Zwinggarten 

 
Abmeldungen Mittagstisch 
Am Mittagstisch gelten keine Reservationsgebühren, der Beitrag wird geschuldet, egal ob das Kind 
den Mittagstisch besucht oder nicht. Es wird eine Monatspauschale berechnet, welche die gebuchten 
Tage, sowie Schulferien berücksichtigt.  
Damit trotzdem die richtige Anzahl Mittagessen geliefert werden kann, bitte Abmeldungen unter An-
gabe des besuchten Mittagstisches bis 9.00 Uhr an: 

• 044 821 26 47 Hort Högler (Mittagstische Högler, Gockhausen und Dorf) 
• 044 821 14 80 Hort Zwinggarten (Mittagstische Stägenbuck, Flugfeld und Sonnenberg) 

 
6. Öffnungszeiten  
Krippe: Die Krippe ist während des ganzen Jahres von Montag bis Freitag von 06.45 - 18.15 Uhr ge-
öffnet. Ausgenommen sind die gesetzlichen und ortsüblichen Feiertage sowie 3 Wochen während der 
Sommerferien und die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. 
Die Kinder können von 06.45 - 09.00 Uhr und von 13.30 - 14.00 Uhr gebracht 
und zwischen  13.30 - 14.00 Uhr und von 16.30 - 18.15 Uhr abgeholt werden. 
Die Kinder müssen pünktlich gebracht und abgeholt werden. 
 
Hort: Der Hort ist während des ganzen Jahres von Montag bis Freitag von 06.45 - 18.15 Uhr geöffnet. 
Ausgenommen sind die gesetzlichen und ortsüblichen Feiertage sowie die Sommerferien (3 Wochen) 
und die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Primarschule kann einzelne Horte während 
der Schulferien schliessen, sofern die Betreuung in einem anderen Hort gewährleistet ist. 
Die Kinder müssen pünktlich abgeholt werden. 
 
Mittagstisch: Der Mittagstisch ist am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 11.00 - 13.30 Uhr 
geöffnet. Während den Schulferien, an gesetzlichen und ortsüblichen Feiertagen sowie an schulfreien 
Tagen bleibt der Mittagstisch geschlossen. Findet am Morgen der Unterricht statt, ist der Mittagstisch 
geöffnet. 
 
7. Definitive Abmeldung 
Bei definitiver Abmeldung ist eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. 
 
 


